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Hauliıin VvVonl I yrus 320/1). 10 Regest des Synodalschreibens der
Synode 1n Dalästina (3 11 Briei des Athanasıus von Anäa-
zarbos Alexander Alexandrien Brieft des Tes-
byters Georgius eX.nder von Alexandrien Briei des
Presbyters eOrg1lus di Arıaner in Alexandrien Briel
Alexanders VOIl Alexandrien Alexander VOIN Thessalonich

Alexander Vo  Z Alexandrien avile Bischöfe (Fragmenie; 324),
von 16 Lateinische Nachricht

Vonmn
syr.-griech. Überfragung

Briete Alexanders von Alexandrien 11Vesie: von

17 Kalser Konstantin Alexander VOIl Alexan-Rom ( Dafum ® Schreiben der Synode VvVondrien und T1US Okt 324) Der Ap-Antiochien SUuech. Überfragun von CAWAartiz
para diesen Urkund macht HUr die Überlieferung des Textes
UNTtE: Vergleichung er Zeugen anschaulich. Mit Orthographica
1SE nicht belastet 1Ur der lat. exTt g1bt alle Varianten.

Bruders

Jun  ann, DIie lateinischen BuBßriten
I rer geS .fi'i chtlichen Entwicklung Forsch. ZUr.

Gesch des innerkirchl. Lebens 3/4) 8! XIL1 zın 238 5.) Inns-
TUC 1932, Rauch —

cehlte bisher der systematische Einbau derDer Bußgeschichte Das war bedauernswerter, als dieliturgischen Quellen. die nachpatristische und(Uuelle über die BuBgeschichte auch für
Auf der anderen e1ifevorscholastısche eit düriftig lieben.

daß Aur mist die Lage der liturgischen Quellen schwierig,
ellten Aufgabeliturgischen Fachman die: LÖösung der VOoImn GeS

gelingen konnte. Mit Freud kann iInall feststeilen, daß das 1m
vorliegenden Werke wirklich geschehen 1ST, Ssoweit De1
ersien Darstellung überhaupt gelingen konnte. hat möglichst alle

gedruckien liturgischen QOuellen tur 1gltersuchung heran-
gezogeh in die bisher bekannten Ergebnisse AduUSs de anderen
buBßgeschichtlichen Quellen eingebaur MIit Recht sind zunächst die
beiden großen liturgische Areise, der römische und der gallische,
behandelt worden. ESsS SChlieBt sich e1n Kapiftfel über die
Formen seil der Karolingerzeit DIS ZU  3 späten Mittelalter

Das Ergebni ist ın Abschnitien des Kapitels weit ausei1in-
Wesentlich dürite eiwa Folgendes sSc1nH Deutlichandergesetzt.

11 1m auft( der Jahrhunderte eine gewisse Verschiebung 1n der
des Sünders VonNn der Kirche e1N. Immer stärker werdenrennunN olk zusammengefabt. Während Irüher Litfurge1 er

und Volk usSsSammen. IUr den er Deiefen, spricht 1Un der Lifiurge
uüber er und Volk. S50 kommt der auffallenden Ent-
wicklung, daß Bußformulare, die früher 1Der den 2r alleiın
gesprochen wurden, NUun immer mehr Orationen „SUDeTr populum“
werden. Das ESTE eispiel dafür S1nd die Generalabsolutionen;
1n anderes bietet die Vonmn QUT begründofe oihese, daß die
Orationes POPRUlum uUunserer Fastenmessen rüher die Gebeife
über die der Oölientlichen Buße sich ınterziehenden Sinder 4
Ich sche 1n dieser Feststellung de Verschiebung der Stellung des
Volkes Von der ZUF anderen e1te e1n überaus wicht1ges br-
gebnis, das für die kommende Betfrachtung der Bußgeschichte
wertvollste Aufklärung geben wird. Wesentliche Aufklärung hat
auch über die Krankenbuße egeben, die ja für die Erkenntnis der
uBe der Frühzeit e1ne WI1C tige spielf. Nun sind WIr auch
über hre liturgische eitfe unterrichtert. Dadurch oerhält auch die
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rage der kirchlichen „PrivatbuBßen“ Licht Es egrscheint auch
hler 1ın der Lifurgie deutlich eın Unterschied zwischen der ‚öfenE-
lichen“ uße mit all inren kanonischen Folgen und e1iner anderen
leichteren Bubart konnte 21 ebenfalls Unterschied in
der 11 testistellen Von naenitentia 1ST meist UUr Del
der eigentlichen Kirchenbube die Rede, WwI1Ie 0S Ja auch noch 1n den
systematischen Werken der Frühscholastik oIt der all 1SE (val
meıine Bemerkung 1n | 1932 ] 105) Bemerkenswert iSt iur
den Unterschied der beiden Bußarten en die Oratio viatica SUDEer
infiirmum iLvenem 1im Liber Ordinum der altspanischen ifurgie

WO Stelle der eigentlichen olffizijellen Kirchenbuße: nı
inren kanonischen Folgen eine hbesondere Absolution beigegeben
IST, damıt INa S1e anwende, dem er „Weg des jugend-
liıchen Alters“ nicht die ast der otffliziellen Kirchenbube aut-
zuerlegen. Tuhrt noch mehrere äahnlıche VvVor dem KOom-
munionempfang Sie. bilden jedenfalls eine VON den feierliıchen
Wiederauinahmeriten sStiar‘ abiallende einfache Orm. Es wird
sich hier wohnl die Wiederauinahme solcher Bußer handeln,
VON enen A Elvira berichtet, daß S1C ohne die eigentliche
paenitentia Tur e1ine Zeitlang VOIl der Kommunion ausgeschlossen

Aan sicht a1SO recht deutlich den Weg einer szirchlichen
Rekonziliation ohne die mit der „paenitentia" verbundenen kirchen:
rechtlichen ScCchweren Folgen.

Für die amı angeschnitiene rage der kirchlichen Privatbuße
glaubt einen Mitielweg zwischen Poschmann un dam gehen

D  können, WeNll a  m; daß auch Tur die Fruüuhzeit die MÖOÖg-
lichkeit ZUr Annahme gegeben sel, habe einen kirchlichen Sun-
dennachlalb gegeben nach privater Beichte unfier öffentlicher Hand-
auflegung. Der Bischo{ti egte ja 1m auft der öffentlichen Bulß-
zeit öfter die Hand den Büßern auf. mein NUuN, daß man
nehmen Onne, der Beichtvater habe Privatbüßern e1ne bestimmte
dieser Handauflegungen für sS1e als Absolution angegeben Man
mußte also annehmen, daß die Gebete über die uüber, W1€C Ja
sicher in späterer eit der all WAär, nicht 1Ur über die eigent-
lichen Büber, ondern auch schon in gewisser e1se üUber das
übrige Volk, unier dem sich ja die Privatbuüber efanden, AUS-

gedehnt en. Ja cht weit Sägell: „Wir dürifen den
BüßBersegen 1m Gottesdienst für diejenigen, die eiıne Kapitalsünden
hatten, Suppositis sSupponendis als das gewöhnliche Bußmittel des
ausgehenden christlichen erIiums betrachten“ Sicher ist,
daß jedenfTalls in späterer eit solchen Büßersegen gab
o wird na  — die VeriTügung C0S des Groben über  Sl die uße der
rıstien, die 1n der Gefangenschaft ZWar heidnisch gelebt, nicht
aber ganz abgefallen verstehen en Sie sollen nicht
WI1e die Abgefallenen ZUr nudlica yaenitentia angehalten werden:
Von ihnen heib3t 1 Gegensatz dazu „DPOSSUNT 1e1uUN11S el
imposilione purgari” Es gab also e1ne Handauflegung, die
N1C die der öffentlichen uße als solcher Wäar. E1  T weiıteren
Untersuchung, die aber über den Rahmen der vorliegenden Arbeit
hinausgeht, hbedürfte 0S Treilich noch, das auch TUr die Irü-
here un O em tfür die patristische eit belegen ES scheint
mMIr aber schon jetzt aus den bisher vorliegenden WUuellen mehr,
als anzunehmen scheint, auch schon VOT dem Jahrhundert viel-
fach die Absolution unmittelbar 1m SC die Beichte g -
geben worden sein, WE keine Sünden, die der offiziellen Buße
unferlagen, vorgekommen en. Dabei wird aber ehen hlei-
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ben, daß auch die späteren Lossprechung bestandenhaben mMag Hier ist noch vieles in Dunkel gehüllt, da 0S sich1immer  l mehr zeigt, daß die Frage der Bußpraxis NIC: auftf die e1n:TIache Formel: Olfentliche BuBße—PrivatbuBße zurückgeführt werdenkannn Es gab zweilellos schr le Zwischenformen. Und viel-e1iCcC leg der Kamp{i die Frage der Privatbuße daran,daß Inan sich Siar. die beiden exXxiremen Formen hält. Auchhier kann INnNan für Se1INe Aufklärung der Zwischenformen NUrdankbar se1n, INa auch SCe1INe eigene Lösung in dieser AlIlI-gemeinheit tür kaum möglich hält.

d S Sind 1Ur ein1ı Punkte duls dem inhaltreichen uch EsWIrd IUr Jahrzehnte 21n unerlälbnlicher Begleiter jeder BuBbfiorschungbleiben. Vielleicht schenkt uns der erl. e1inNe Erweiterung d UuSs den
bedeutend rhöhen
handschriftlichen Quellen, Das würde den Wert des Werkes noch

‚ Weisweiler
Galtier, pl glise el la rem1ıssi1ion desches du

(D
FTemılıers siecles. 8 AIl U, 511 5.) Darıs1932, Beauchesne. Frs

In wel groben Abteilungen nimmt hier der bekannte Kennerder pafristischen Bußgeschichte den beiden wichtigsien FragenStellung: ZU Inhalt der kirchlichen Absolution und Zu Problemder Privatbuße. Beide löst QT in positivem Sinn, ‚W1e 0S Ja schonnach seinem Lehrbuch De paen1fentia vgl Scho | 1931 ] 628)erwarien Wäar. Hier kann er die Einzelfragengehender verTfolgen. Es wird sich Deli dem heu
genauer und ein-
igen Stand derBuBirage und besonders bei dem UUn einmal estehenden Zustarken Festhalten der Forscher ihrer eigenen AÄnsicht NIC|vermeiden assen, daß die Urteile über ein olches Gesamtwerkund auch über Einzelheiten schr verschieden austfallen. Ich moöchtedabei N1IC wliederholen, Was 1n Besprechung von dem völligTestgefahrenen Weg der moderneIl BuBßuntersuchung gesagt vorden1stT. Jedenfalls aber geben die bisher erschienenen Besprechungendes Werkes, selen S1C pOositiv, S1e negativ, nla ZUr Frage,OD nicht doch 2ine gewisse LOslösung VON der Vergangenheit nNOot-wendig ist, überhaupt das Problem weiterzuführen.So ist an 1n der rage der Privatbuße doch 1mM Laufe dereit soviel Erkenntnissen über die Verschiedenheit dereinzelnen ubiormen
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gefiunden worden vgl die vorhergehendeann), daß mman Hun mit mancher enFragestellung nicht mm  hr auskommt. Das Problem muß vielweiter gefaDßt werden. Es kann heute NUur mehr wissenschafilicheFrage sein, Wer die C  ( C  O heute erkannten Formender uße ausgeuübt hat

dieser rien 1un
nd d S1e auigetreten Sind. einige„Privatbuße“‘ genannt werden und welche, 1STschlieBßlich e1ne Nebenfrage. Der Rezensent hat sich schon SeItJahren mi1t dahin entschieden, ZUr Oifentlichen Duße es das

fehlte.
nicht rechnen, wob21 die erweisung iın den Ordo paenitentiumDas ist jJedenfalls e1ine eindeutige Unterscheidung, damit der Einordnung ın die Büßerxlasse auch die starken Juristi-schen Folgen Yegeben INan aber a  es, Was N1IC„Öffentliche uße ist, Nun einfachhin unter dem Namen „Privat-Duße“‘ zusammentTasSen darf, ist eine Yalz andere rage Vielleichtwäre 0S 1ın der al besser, hier die einzelnen bekannten FormenYyenauer unferscheiden. annn würde die Einigung zweifellosleichter Se1n.


